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Dekret 
über die Inkraftsetzung der revidierten 

Richtlinien für die Interkulturelle Pastoral 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Nach Anhörung und unter Mitwirkung des Diözesanpriesterrats gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung 
für den Diözesanpriesterrat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und nach Anhörung des 
Diözesanrats gemäß § 1 der Satzung für den Diözesanrat in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
erlasse ich hiermit mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Leit- und Richtlinien „Auf dem 
Weg zu einem immer größeren Wir. Interkulturelle Pastoral in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart“. 
Die am 17.09.2008 mit Dekret Nr. A 2241 erlassenen Richtlinien sowie die geänderten 
Richtlinien für die Pastoral mit Katholiken anderer Muttersprache in den Seelsorgeeinheiten 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 15. Oktober 2019 sind damit außer Kraft gesetzt. 
Bei den revidierten Richtlinien handelt es sich um die besondere Ordnung im Sinne des § 3 
Abs. 2 Satz 2 KGO, in der die Leitung, die Aufgaben und die Arbeitsweise der Gemeinden 
für Katholiken anderer Muttersprache vom Bischof geregelt werden. 
Rottenburg, den 7. November 2022 
+ Dr. Gebhard Fürst 
Bischof 

 

 


